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 2. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Kölner Straße" der Stadt 

Sinzig 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus Sicht des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden 

zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinweise und Bewertun-

gen gegeben: 

Bergbau / Altbergbau: 

Die Prüfung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Geltungsbereich der 

2. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Kölner Straße" kein Altbergbau 

dokumentiert ist und kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt. 

Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass uns Indizien für Abbau von Roh-

stoffen, die nicht dem Bergrecht unterliegen, vorliegen. Bezüglich der ehemaligen 

Kiesgrube ist zu beachten, dass nur der Abbau von Bodenschätzen gemäß § 3 des 

Bundesberggesetzes der Zuständigkeit der Bergverwaltung unterliegt. Die Gewinnung 

von Steine und Erden steht im Allgemeinen unter Gewerbeaufsicht, bitte wenden Sie 

sich an die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion. 
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Boden und Baugrund 

– allgemein: 

Aufgrund der Vornutzung können die vorhandenen künstlich aufgebrachte Böden eine 

ungleichmäßige und/oder erhöhte Verformbarkeit aufweisen. Wir empfehlen daher für 

die geplanten Bauvorhaben jeweils die Durchführung einer objektbezogenen Bau-

grunduntersuchung.  

Bei allen Eingriffen in den Baugrund sind die einschlägigen DIN-Normen, wie z.B. DIN 

1054, DIN EN 1997-1 und -2 und DIN 4020, zu beachten.  

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu be-

rücksichtigen. 

- mineralische Rohstoffe: 

Sofern es durch evtl. erforderliche landespflegerische Kompensationsmaßnahmen 

außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes zu keinerlei Überschneidun-

gen mit den im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen Rohstoffsicherungs-

flächen kommt, bestehen aus der Sicht der Rohstoffsicherung gegen das geplante 

Vorhaben keine Einwände. 

Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geo-

logischen Untersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die An-

zeige sowie die spätere Übermittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht 

das Online-Portal Anzeige geologischer Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-

Pfalz unter  

https://geoldg.lgb-rlp.de 

zur Verfügung. 

Das LGB bittet um die Aufnahme einer Nebenbestimmung in Ihrem Bescheid, damit 

die Übermittlungspflicht dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B. Ingenieur-

büro, Bohrfirma) obliegt. 
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Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden Sie auf den LGB Internetsei-

ten sowie im Fragenkatalog unter  

https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geoldg.html 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Ansgar Wehinger 
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